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Richtlinie zur Durchführung 
des Programms des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-

schaft (BMVEL) zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie von 
Maßnahmen zum Technologie- und Wissenstransfer im ökologischen Landbau1 

 
 
1. Zuwendungszweck 

 
 1.1. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 

(BMVEL) gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften (VV) zu 
§ 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) gemäß dem in der Anlage beigefügten Programm 
Zuwendungen2 zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie von 
Maßnahmen zum Technologie- und Wissenstransfer im ökologischen Landbau.  

 
 1.2. Die Richtlinie verfolgt in Verbindung mit dem Programm das Ziel, bedeutsame Wis-

sens- und Erfahrungslücken im ökologischen Landbau zu schließen und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit des Ökolandbaus von der Erzeugung bis zum Absatz nachhaltig zu stärken.  

 
 1.3. Die Zuwendungen sollen die Entwicklung und Umsetzung von Forschungsergebnissen 

ermöglichen, die ohne Förderung nicht oder nur erheblich verzögert durchgeführt werden. 
 
 1.4. Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Das 

BMVEL entscheidet auf Grund seines pflichtgemäßen Ermessens. Die Gewährung der Zu-
wendung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
 
 Das in der Anlage beigefügte Programm legt den Gegenstand der Förderung fest.  
 
3. Zuwendungsempfänger 
 
 Zuwendungsempfänger können natürliche und juristische Personen mit Geschäftsbetrieb in der 

Bundesrepublik Deutschland sowie Bundes- und Landesforschungsanstalten sein. Der 
Zuwendungsempfänger muss sicherstellen können, dass die zur Durchführung notwendige In-
frastruktur und einschlägige Erfahrungen bereits vorhanden sind.  

                                                 
1 Vom 28. Mai 2002 (Bundesanzeiger Nr. 99 vom 4. Juni 2002), verlängert bis zum 31.12.2007 durch 

Bekanntmachung vom 19.12.2003 (Bundesanzeiger Nr. 11 vom 17. Januar 2004), ergänzt vom BMVEL mit Wirkung 

vom 24.09.2004. 
2 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung fallen unter den Begriff der Zuwendungen auch Zuweisungen. 
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4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
 4.1. Die Vorhaben dürfen vor Bewilligung noch nicht begonnen worden sein. Der Ab-

schluss von Lieferungs- oder Leistungsverträgen gilt bereits als Vorhabenbeginn. Das 
BMVEL kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

 
 4.2. Die Vorhaben müssen zumindest überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland 

durchgeführt werden. Die Ergebnisse müssen ebenfalls in der Bundesrepublik Deutschland 
verwertbar sein. 

 
 4.3. Voraussetzungen für eine Förderung sind, dass 
 
 - das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung des Ziels des Programms des 

BMVEL zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnah-
men zum Technologie- und Wissenstransfer liefern kann,  

 - vom Antragsteller eine ausreichend genaue Beschreibung und Begründung des Projekts 
vorgelegt wird,  

 - der Antragsteller über die notwendige Qualifikation verfügt und zum Maßnahmenbeginn 
eine ausreichende personelle und materielle Kapazität zur Durchführung der Arbeiten 
nachweisen kann, 

- über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenz-, Vergleichs-, Konkurs-, Sequestrati-
ons- oder ein Gesamtvollstreckungsverfahren weder beantragt noch eröffnet worden ist 
und der Antragsteller auch keine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben 
hat, 

- bei dem Antragsteller die Erbringung eines ordnungsgemäßen Verwendungsnachweises 
gewährleistet erscheint, 

 - ein Wissenstransfer der Forschungsergebnisse in die Praxis gewährleistet ist, 
 - ein Technologietransfer zumindest aufgezeigt wird. 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
 5.1. Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung auf Ausgabenbasis als nicht 

rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Falls wegen der Art des Zuwendungsempfängers und des 
Vorhabens der Zuschuss nach Ausgaben nicht sinnvoll bemessen werden kann, kann der Zu-
schuss auf Kostenbasis bewilligt werden. Die Zuschüsse werden bei Bewilligung auf einen 
Höchstbetrag begrenzt.  
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 5.2. Zuwendungsfähig sind folgende durch das Vorhaben verursachte Ausgaben bzw. Kos-

ten für: 
 - Voruntersuchungen; 
 - Planung; 
 - Personal (projektspezifische Mehrausgaben bzw. -kosten); 
 - Anschaffung und Herstellung von Wirtschaftsgütern (außer Immobilien), die für die geför-

derte Forschungstätigkeit benötigt werden; 
 - Beratung und gleichartige Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den 

geförderten FuE-Vorhaben stehen; 
 - Sonstige projektspezifische Betriebsausgaben bzw. -kosten; 
 - Maßnahmen zum Austausch und zur Bündelung von Informationen, Wissen und Erfahrun-

gen, die im engen Zusammenhang zu den geförderten FuE-Vorhaben stehen; 
 - wissenschaftliche Betreuung. 
 Ausgaben bzw. Kosten für allgemeine Einrichtungen (dazu gehören alle Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegenstände, die zur Normalausstattung zählen sowie deren Wartung, Büro-
einrichtungen, Handwerkszeug o.ä.) sind nicht zuwendungsfähig. 

 
 5.3. Die Höhe der Zuwendungen wird unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Eigen-

interesses des Zuwendungsempfängers im Einzelfall festgesetzt. 
 
 5.3.1 Bei der Festsetzung der Förderhöchstsätze wird aufgrund des Gemeinschaftsrahmens 

für staatliche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (96/C 45/06) zwischen Grundlagenfor-
schung, industrieller Forschung und vorwettbewerblicher Entwicklung unterschieden. Diese 
drei Kategorien werden wie folgt definiert:  
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Grundlagenforschung: Erweiterung der wissenschaftlichen und technischen 

Kenntnisse, die nicht auf industrielle oder kommerzielle 

Ziele ausgerichtet ist. 

Industrielle For-

schung: 

Planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Ge-

winnung neuer Kenntnisse mit dem Ziel, diese Kenntnisse 

zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienst-

leistungen oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesse-

rungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienst-

leistungen nutzen zu können. 

Vorwettbewerbliche 

Entwicklung: 

Umsetzung von Erkenntnissen der industriellen Forschung 

in einen Plan, als Schema oder einen Entwurf für neue, 

geänderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen, unabhängig davon, ob sie zum Verkauf 

oder zur Verwendung bestimmt sind, einschließlich der 

Schaffung eines ersten, nicht zur kommerziellen Verwen-

dung geeigneten Prototyps. Außerdem kann sie die kon-

zeptionelle Planung und den Entwurf von alternativen Pro-

dukten, Verfahren oder Dienstleistungen wie auch erste 

Demonstrations- oder Pilotprojekte umfassen, sofern diese 

Projekte nicht für industrielle Anwendungen oder kommer-

zielle Nutzung umgewandelt oder verwendet werden kön-

nen. Sie umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen 

Änderungen an bestehenden Produkten, Produktlinien, 

Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und anderen lau-

fenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Ände-

rungen Verbesserungen darstellen können. 

 
  5.3.2 Bei der Festsetzung der Förderhöchstsätze wird zwischen Vorhaben innerhalb und 

außerhalb des Agrarsektors unterschieden. 
 
  5.3.2.1. Für Fördervorhaben im Bereich der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung 

von Produkten des Anhangs I des EG-Vertrages (Vorhaben innerhalb des Agrarsektors) 
gelten folgende Förderhöchstsätze: 

  - Vorhaben, die dem Bereich der Grundlagenforschung zugeordnet werden können, kön-
nen bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. Kosten bezuschusst werden.  

- Für Vorhaben, die dem Bereich der industriellen Forschung und vorwettbewerblichen 
Entwicklung zuzuordnen sind, beträgt der Zuschusssatz bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben bzw. Kosten ; er kann in Ausnahmefällen höher festgesetzt werden, 
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insbesondere, wenn es sich um besonders risikoreiche Vorhaben handelt oder dem Zu-
wendungsempfänger aus wirtschaftlichen Gründen nur eine geringere Eigenbeteiligung 
zugemutet werden kann. Die Ausgaben für Voruntersuchungen und wissenschaftliche 
Betreuung können in voller Höhe bezuschusst werden. 

- Bei staatlichen Zuwendungen für FuE-Projekte, die gemeinsam von öffentlichen For-
schungseinrichtungen und einem Unternehmen durchgeführt werden, darf die kumu-
lierte Beihilfe, die sich aus der direkten Förderung eines bestimmten Forschungspro-
jekts durch den Staat und den Beiträgen öffentlicher Forschungseinrichtungen an das-
selbe Projekt, sofern diese eine Beihilfe darstellen, ergibt, die vorerwähnte Beihilfe-
höchstgrenze nicht überschreiten.  

 
  5.3.2.2. Für Fördervorhaben außerhalb der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung 

von Produkten des Anhangs I des EG-Vertrages (Vorhaben außerhalb des Agrarsektors) 
gelten folgende Förderhöchstsätze: 

  - Für Vorhaben, die dem Bereich der Grundlagenforschung zugeordnet werden können, 
können bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. Kosten übernommen 
werden. Industrielle Forschungsvorhaben können bis zu 50 %, Vorhaben im Bereich 
der vorwettbewerblichen Entwicklung bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben 
bzw. Kosten bezuschusst werden; für Voruntersuchungen und wissenschaftliche 
Betreuung dieser Vorhaben können jedoch Zuwendungen bis zu 75 % (industrielle 
Vorhaben) bzw. 50 % (Vorhaben im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung) 
gewährt werden. 

- Bei staatlichen Zuwendungen für FuE-Projekte, die gemeinsam von öffentlichen For-
schungseinrichtungen und einem Unternehmen durchgeführt werden, darf die kumu-
lierte Zuwendung, die sich aus der direkten Förderung eines bestimmten Forschungs-
projekts durch den Staat und den Beiträgen öffentlicher Forschungseinrichtungen an 
dasselbe Projekt, sofern diese eine Beihilfe darstellen, ergibt, die vorerwähnte Förder-
höchstgrenze nicht überschreiten.  

  - Umfasst die FuE-Tätigkeit sowohl industrielle Forschung als auch vorwettbewerbliche 
Entwicklung, so darf die zulässige Förderintensität das gewogene Mittel der für die 
beiden Forschungsarten zulässigen Förderintensitäten in der Regel nicht überschreiten. 

- Die Zuwendung für Vorhaben der industriellen Forschung und vorwettbewerblichen 
Forschung kann um 10 % erhöht werden, wenn die Zuwendung für KMU (entspre-
chend der Definition im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission 
über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfe an KMU) 
bestimmt ist. 

  - Die Förderhöchstintensität darf unter Einbeziehung der Zuschläge im Bereich der in-
dustriellen Forschung 75 %, im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung 50 % 
der zuwendungsfähigen Kosten nicht überschreiten. 
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  5.3.3.   Beihilfen für Marktforschungen dürfen den Betrag von 100 000 € pro Begünstigten 
während eines Zeitraums von drei Jahren nicht überschreiten bzw. im Fall von Unternehmen, 
die in den Geltungsbereich der Definition der Europäischen Kommission für kleinere und 
mittlere Unternehmen3 fallen, sich nicht auf mehr als 50 % der zuschussfähigen Kosten 
belaufen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

 
6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
 
 6.1. Eine Zuwendung für ein Vorhaben nach dieser Richtlinie schließt die Inanspruchnahme 

von anderen öffentlichen Zuwendungen – ausgenommen aus Haushaltsmitteln des Bundes – 
nicht aus. Die Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber dürfen zusammen mit der nach dieser 
Richtlinie gewährten Zuwendung nicht den Zuschusssatz überschreiten, der nach Ziffer 5.3 
ohne Beteiligung anderer Zuwendungsgeber zulässig wäre. Der Zuwendungsempfänger ist 
verpflichtet, andere öffentliche Zuwendungen – auch nach Erteilung des Bewilligungsbe-
scheides – dem BMVEL mitzuteilen.  

 
 6.2. Die Abwicklung der Zuwendung richtet sich nach den „Allgemeinen Nebenstimmun-

gen für Zuwendungen für Projektförderung (AN Best-P)“ sowie den „Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF 98)“ 
bzw. den „Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF 98)“ in der 
jeweils geltenden Fassung. In diesen Nebenstimmungen sind insbesondere die Anforderung 
der Zuwendung, der Nachweis über die Verwendung, die Prüfung des Nachweises sowie die 
Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung von Schutzrechten auf 
den Bund und Dritte und eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Erträgen aus 
diesen Rechten geregelt.  

 
 6.3. Subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind im 

Antragsformular näher bezeichnet.  
 
  6.4.  Der Erbringer der Marktforschungsdienstleistung wird nach den Grundsätzen des 

Marktes ausgewählt und bezahlt – erforderlichenfalls im Wege der Ausschreibung, im Ein-
klang mit den Gemeinschaftsvorschriften und mit einem Grad an Öffentlichkeit, der ausreicht, 
um den Dienstleistungsmarkt für den Wettbewerb zu öffnen und die Unparteilichkeit des 
Vergabeverfahrens zu überprüfen. 

 
 
                                                 
3 ABL. L 107 vom 30.04.1996, S. 4 
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7. Verfahren 
 

7.1. Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind auf einem Formular beim Projektträger: 
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
 - Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau (GS-Bundesprogramm) - 
 Deichmanns Aue 29 
 53179 Bonn 
 Tel.: 0228-6845-3930 
 E-Mail: stefan.lange@ble.de 
2-fach einzureichen. Antragsformulare können beim Projektträger angefordert werden.  
 
7.2. Dem Antragssteller kann aufgegeben werden, weitere Unterlagen (z.B Gesellschafts-
vertrag oder Satzung, Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan) vorzulegen.  
 
7.3. Vor Antragstellung soll der GS-Bundesprogramm eine kurze Projektbeschreibung (Pro-
jektskizze) eingereicht werden, um die Zuständigkeit, die Förderwürdigkeit und die Er-
folgsaussichten prüfen zu lassen.  
 

 7.4. Die vorgelegten Projektskizzen müssen folgende Angaben enthalten: 
 - Name, Position, Erfahrung und Kompetenz des Antragstellers bzw. der an der Durchfüh-

rung der geplanten Arbeiten beteiligten Personen, Unternehmen bzw. Einrichtungen. 
 - Beschreibung der Zielsetzung des Projekts und Begründung seines erwartbaren Beitrags 

zur Realisierung des Ziels des vorliegenden Förderprogramms. 
 - Beschreibung des geplanten Vorhabens. 
 - Beschreibung, wie Technologie- und Wissenstransfer in die Praxis erfolgen soll. 
 - Nachvollziehbarer Arbeits- und Finanzierungsplan für die Gestaltung und Durchführung 

des Vorhabens. 
 - Gegebenenfalls Stellungnahme zur Patentsituation, insbesondere Vorlage eigener Schutz- 

und Patentrechte und Erklärung zu deren Verfügbarkeit für Dritte, Übersicht zu berührten 
Schutz- und Patentrechten Dritter. 

 
 7.5. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 

Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung geltend die VV zu § 44 
BHO sowie die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) soweit nicht in diesen 
Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. Das Prüfungsrecht des Bundes-
rechnungshofs ergibt sich aus §§ 91, 100 BHO. 
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8. Inkrafttreten 
 
 Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.  
 
 
Bonn, den 28.05.2002 
 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Braune 
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1. Zielsetzung 
 

Ein wesentlicher Leitgedanke des ökologischen Landbaus ist das Wirtschaften im Einklang 
mit der Natur. Natürliche Lebensprozesse sollen gefördert und Stoffkreisläufe weitgehend ge-
schlossen werden. Ein schonender Umgang mit nichterneuerbaren Rohstoff- und Energieres-
sourcen sowie die Erhaltung und Verbesserung der Vielfalt an Arten und des Landschaftsbil-
des wird angestrebt. 
 

 Die Produktionssysteme des ökologischen Landbaus räumen demnach den Zielen des Um-
welt-, des Natur- und Tierschutzes einen herausragenden Stellenwert ein und tragen damit den 
Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung in besonderem Maße Rechnung: 

 
 • Die Produktion ist, bezogen auf die Fläche, mit einer geringeren Belastung von Boden, 

Wasser und Luft mit potenziell gefährlichen Wirkstoffen verbunden. 
 • Die Produktion trägt aufgrund des reduzierten Produktionsmitteleinsatzes sowie der viel-

fältigeren Fruchtfolgesysteme zu einer Erhöhung der biologischen Vielfalt bei. 
 • Die Anforderungen an die Zucht und Haltung von Nutztieren mit dem Ziel einer artge-

rechten Tierhaltung und –fütterung sowie naturgemäßen Tierzucht sind wesentlich strenger 
als in der konventionellen Produktion.  

 • In ökologisch besonders sensiblen Gebieten bietet der Öko-Landbau die Möglichkeit, die 
Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Umweltschutzes dauerhaft in Einklang 
zu bringen. 

 
 Die Bundesregierung hat sich daher das Ziel gesetzt, dem ökologischen Landbau in den kom-

menden Jahren zu einer größeren Bedeutung zu verhelfen. Sie strebt an, den Anteil der ökolo-
gisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche deutlich zu 
steigern, und zwar von derzeit 3,2 % auf 20 % im Jahr 2010. 

 
 Um dieses Ziel erreichen und nachhaltig stabilisieren zu können, müssen jedoch zahlreiche 

Hemmnisse entlang der Produktions- und Vermarktungskette überwunden werden, die die 
Wettbewerbsfähigkeit des Öko-Landbaus gegenüber der konventionellen Erzeugung derzeit 
noch stark mindern. Dabei erschwert der geringe Verbreitungsgrad des ökologischen Land-
baus die Lösung der Probleme „aus eigener Kraft“. Durch eine verstärkte staatliche Förderung 
soll der ökologische Landbau ein Verbreitungsniveau erlangen, oberhalb dessen er sich ohne 
die besondere Hilfe des Staates erfolgreich weiterentwickeln kann. 

 
 In seinem „Bundesprogramm ökologischer Landbau“ hat das BMVEL die bedeutsamsten 

Wachstumshemmnisse identifiziert und die geplanten Beiträge des Staates zur dauerhaften 
Überwindung dieser Probleme beschrieben: Maßgebliche Hemmnisse sind umfangreiche Wis-
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sens- und Erfahrungslücken. Die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ver-
spricht daher bedeutsame Wachstumsimpulse. Als besonders defizitär stellt sich zudem auch 
der Bereich des Technologie- und Wissenstransfers dar. Ein Schwerpunkt der staatlichen För-
derung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ökologischen Landbau soll daher 
auch Maßnahmen zur Förderung des Technologie- und Wissenstransfers umfassen. 

 
 Das vorliegende Programm legt die wesentlichen Inhalte der Förderung von Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben sowie von Maßnahmen zum Technologie- und Wissenstransfer 
im ökologischen Landbau fest. 

 
2. Generelle Verwendungsbereiche 
 
 Mit dem Ziel, durch die Beseitigung bedeutsamer Wachstumshemmnisse die Wettbewerbsfä-

higkeit des ökologischen Landbaus von der Erzeugung bis zum Absatz nachhaltig zu stärken, 
können die Fördermittel dieses Programms verwendet werden für: 

 
 • Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung in Hochschulen oder For-

schungseinrichtungen; 
 • Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung in landwirtschaftlichen oder 

gewerblichen Unternehmen; 
• Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben; 
• Projekte zur Umsetzung und Verbreitung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen; 
• Projekte zur Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Praxis; 
• Ausgaben für vorbereitende und begleitende Studien und Gutachten; 

 • Vermittlung, Austausch und Bündelung von Informationen, Wissen und Erfahrungen, die 
im engen Zusammenhang zu den geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so-
wie den Vorhaben zum Technologietransfer stehen. 

 
3. Spezielle Förderbereiche 
 
 3.1. Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte 
 

3.1.1. Problemstellung 
 
     Generelle Probleme 
 
     Die Wachstumschancen der Absatzmärkte für Öko-Produkte ließen sich deutlich 

verbessern, wenn es gelingen könnte, das Angebot in noch stärkerem Maße nach 
den heterogenen Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher auszurich-
ten. Die Konsumenten stellen sehr unterschiedliche Ansprüche beispielsweise an 
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das Spektrum, die Qualität, die Aufbereitung und Präsentation oder den Ver-
arbeitungsgrad der Erzeugnisse. Aber auch die Preisgestaltung im Vergleich zu 
konventionell erzeugten Produkten hat bei einigen Verbrauchergruppen einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung.  

 
     Eine optimale Anpassung der Angebots- an die Nachfragestruktur setzt insbe-

sondere in der Produktionstechnik deutliche Produktivitätsfortschritte voraus. 
Diese könnten auch dazu beitragen, deutlich mehr Betriebsleiter zum Umstieg 
auf Öko-Landbau zu bewegen. Da die Möglichkeiten mengenmäßiger Ertrags-
steigerungen beim Öko-Landbau enger begrenzt sind, tragen zu diesem Ziel vor 
allem Maßnahmen zur Verbesserung der Produktqualität, zur Sicherung der Er-
träge, zur Reduzierung von Qualitäts- und Mengenschwankungen der Erträge 
sowie zur Begrenzung des Aufwands bei. 

 
     Einem spürbaren Produktivitätszuwachs stehen derzeit aber noch eine Reihe von 

Problemen entgegen: 
 

• bei einzelnen Produkten fehlt das Know-how, um die Erzeugung nach öko-
logischen Verfahrensregeln überhaupt zu ermöglichen; 

• Wissens- und Erfahrungslücken verhindern eine Optimierung der einzelnen 
Produktionsverfahren auch im Hinblick auf eine Optimierung des Gesamt-
betriebsergebnisses; 

• Für einzelne produktionstechnische Probleme fehlen noch geeignete kosten-, 
verlust- oder risikomindernde Lösungskonzepte; 

• Die Palette von Hilfsmitteln auch zur gezielten Begegnung kurzfristig auf-
tretender Probleme ist eng begrenzt; 

• Das Angebot speziell auf die Bedürfnisse des Öko-Landbaus ausgerichteter 
Maschinen und Geräten ist gering; 

• Das Sorten- und Rassespektrum ist eng begrenzt und häufig nicht optimiert 
hinsichtlich der Ziele und Anforderungen des Öko-Landbaus; 

• Die Einhaltung der Bedingungen des Öko-Landbaus wird erschwert durch 
„Belastungen von außen“(z.B. Gewährleistung der GVO-Freiheit). 

 
     Durch die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die auf eine 

Lösung der aufgezeigten Probleme und damit auf eine Steigerung der Produkti-
vität abzielen, möchte der Bund die Rahmenbedingungen für den Öko-Landbau 
verbessern. Dabei ist die staatliche Unterstützung um so dringlicher, da der öko-
logische Landbau im Vergleich zum konventionellen Landbau nur in weitaus 
geringerem Maße von industrieeigenen Forschungsergebnissen profitieren kann. 
Aufgrund des geringen Anbauvolumens investiert der private Sektor ver-
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gleichsweise wenig in die Erforschung und Entwicklung von Konzepten, die 
ausschließlich oder überwiegend dem ökologischen Landbau zugute kommen.  

 
     Besondere Probleme in der pflanzlichen Produktion (Landwirtschaft, Gar-

ten- und Weinbau) 
 
     Im pflanzlichen Bereich stellen ungelöste Probleme im Pflanzenschutz ein 

zentrales Hemmnis dar: 
• Für den ökologischen Landbau ist die Regulierung von Pilzkrankheiten vor 

allem in Sonderkulturen und im Gartenbau noch äußerst problematisch: an-
zuführen sind insbesondere Rebenperonospora und –botrytis, Schorf, Lager-
krankheiten, Rußflecken und Feuerbrand an Kernobst, Falscher Mehltau bei 
Kohlarten, Gurken, Zwiebeln, Salat, Arznei- und Gewürzpflanzen, Hopfen-
peronospora sowie die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel. Die vorhan-
denen Möglichkeiten zur direkten Pilzbekämpfung sind sehr beschränkt. 
Präparate mit kurativer Wirkung stehen momentan kaum zur Verfügung.. 
Derzeit werden auf einigen Betrieben Stärkungsmittel erprobt. 

• Für Sonderkulturen fehlen wirksame, kosten- und arbeitswirtschaftlich ver-
tretbare Verfahren zur Regulierung verschiedener Schadinsekten und ande-
rer tierischer Schädlinge wie Schnecken. Große Probleme verursachen der-
zeit insbesondere: Mehlige Kohlblattlaus, Lauchmotte, Thripse bei Zwie-
beln, Lauch, Kohl und Zierpflanzen, Sägewespe, Kirschfruchtfliege und die 
Blutlaus im Kernobstanbau. 

• Auch für die Abwehr von Wühl- und Feldmäusen hat der ökologische Land-
bau noch keine geeigneten Lösungsstrategien zur Hand.  

• Ein weiteres Problem sind Krankheiten, die bei der Erzeugung von Saat- und 
Pflanzgut (insbesondere samenbürtige Krankheiten) auftreten können. Bei 
Getreide gilt es vor allem, Konzepte zur Bekämpfung von Stein- und Flug-
brand zu entwickeln. Bei Kartoffeln verursacht der Befall mit Rhizoctonia 
häufig spürbare Ertragsverluste. 

• Auch die Regulierung von Wurzelunkräutern (insbesondere Ampfer und 
Ackerkratzdistel) ist für den ökologischen Landbau ein bislang nicht hinrei-
chend gelöstes Problem. Außer indirekten Maßnahmen wie Bodenbearbei-
tung und Fruchtfolgegestaltung steht den Landwirten kein direktes arbeits-
wirtschaftlich und ökonomisch vertretbares Lösungskonzept zur Verfügung. 

     Zur Überwindung der Probleme im Pflanzenschutz gilt es zum einen, Fort-
schritte zu erzielen hinsichtlich vorbeugender Maßnahmen wie Verbesserung 
der Fruchtfolgegestaltung, der Bodenfruchtbarkeit, der Kulturführung, der 
Pflanzenpflege oder der Klimasteuerung im Gewächshaus. Daneben ist aber 
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auch die Entwicklung und Verbesserung von Wirkstoffen zur direkten Krank-
heits- und Unkrautregulierung erforderlich. 

 
     Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel ergeben sich für 

viele Kulturen, insbesondere für die meist stark nährstoffbedürftigen Gemüse-
arten, Probleme hinsichtlich einer optimalen Nährstoffversorgung (vor allem 
Stickstoff). Indirekte und direkte Strategien zur Ermöglichung einer bedarfsge-
rechten Düngung, insbesondere im Gemüsebau, sind daher dringend geboten. 

 
Ökologisch wirtschaftende Betriebe dürfen laut EU-Recht grundsätzlich keine 
gentechnisch hergestellten Betriebsmittel verwenden. Auch beim zulässigen Zu-
kauf konventionell produzierter Betriebsmittel wie Saatgut muss die „Gentech-
nikfreiheit“ gewährleistet sein. Eine zunehmender Nutzung gentechnisch ver-
änderter Pflanzen im konventionellen Anbau wird die Einhaltung dieser Bedin-
gung jedoch zunehmend erschweren: Denn zum einen sind bei einer Landbe-
wirtschaftung im offenen System Wechselwirkungen zwischen den verschiede-
nen Öko-Systemen kaum vermeidbar. Darüber hinaus gibt es entlang der ge-
samten Warenflusskette zahlreiche kritische Punkte, an denen eine Vermischung 
mit GVO oder GVO-Bestandteilen theoretisch stattfinden kann. Zur Frage, wie 
eine unerlaubte Kontamination zukünftig sicher verhindert werden kann, besteht 
noch erheblicher Forschungsbedarf. 
 
Bedeutsame Wissens- und Erfahrungslücken erschweren zudem die Optimie-
rung der Saatgutauswahl. Es liegen nur unzureichende Informationen über die 
Eignung von traditionellen, im konventionellen Landbau verwandten Sorten un-
ter den Bedingungen des Öko-Landbaus vor. Die Palette neuer, unter Öko-
Anbaubedingungen optimierter Sorten ist zudem noch eng begrenzt. Die Prob-
lematik des engen Sortenspektrums wird darüber hinaus verschärft, wenn gemäß 
der Vorgaben der EG-Öko-Verordnung ab 01.01.2004 sämtliches Saatgut für 
den ökologischen Landbau aus ökologischer Produktion stammen muss. 
 
Besondere Probleme in der Tierproduktion 
 
Auch bei der Erzeugung tierischer Produkte erweist sich das relativ eng be-
grenzte Rassespektrum vielfach als limitierender Faktor. In Anbetracht der 
Spezialisierung im konventionellen Landbau sind auf dem Markt überwiegend 
einseitig spezialisierte Hochleistungsrassen zu erwerben. Diese sind jedoch auf-
grund der besonderen Restriktionen bei der Fütterung (z.B. Eier- und Geflügel-
haltung) oder bei der Behandlung von Gesundheitsstörungen (z.B. Milchvieh-
haltung) in ihrer vorliegenden Ausprägung für die ökologischen Produktions-
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systeme nicht immer optimal. Es fehlt bei allen Tierarten an Zuchtlinien, die un-
ter den Bedingungen des Öko-Landbaus zu optimalen Betriebsergebnissen bei-
tragen.  
 
Stark angebotsbegrenzend wirken in einzelnen Produktsegmenten auch die all-
gemeinen und speziell für den Öko-Landbau geltenden futtermittelrechtlichen 
Begrenzungen. In der Eier- und Geflügelproduktion beispielsweise sind die ho-
hen Ansprüche der Tiere insbesondere an die biologische Wertigkeit des Eiwei-
ßes nur sehr schwer mit den Bedingungen des Öko-Landbaus in Einklang zu 
bringen, vor allem seitdem infolge der BSE-Schutzmaßnahmen kaum mehr auf 
Abfälle aus der Speisefischverarbeitung zurückgegriffen werden kann. Allge-
mein sind in der Fütterung verstärkt Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Rati-
onsgestaltung sowie zur Steigerung der Futterverwertung zu entwickeln und zu 
prüfen. 
 
Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Tiergesundheit steht dem Öko-
Landbau neben Prophylaxe nur ein eng begrenztes Mittelspektrum zur Verfü-
gung. Große Probleme verursachen derzeit insbesondere Endo- und Ektoparasi-
ten bei Rindern, Geflügel und Schweinen. Euterkrankheiten (=Mastiden) sind 
für milchviehhaltende Betriebe ein finanziell sehr bedeutsames Problem, da sie 
in hohem Maße die Wirtschaftlichkeit ihres Hauptproduktionszweiges beein-
flussen. 
 
Schwierig stellt sich in einzelnen Produktionszweigen auch das Bestreben dar, 
die tierschutzrelevanten Haltungsbedingungen mit den Qualitäts- und lebens-
mittelrechtlichen Anforderungen an die erzeugten Produkte sowie den Um-
weltanforderungen konstant in Einklang zu bringen. Insbesondere bei der Eier- 
und Geflügelproduktion konnte diese Aufgabe bislang noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst werden. 
 
Öko-Landbau und Naturschutz 
 
Aufgrund der restriktiven Anbaubedingungen erbringt der ökologische Landbau 
bereits heute viele Leistungen für den Naturschutz. Die Möglichkeiten zur Op-
timierung seines Beitrags sind jedoch noch nicht erschöpft. Die Lösung produk-
tionstechnischer Probleme berücksichtigt nicht immer gleichermaßen die Belan-
ge des Naturschutzes: Um beispielsweise den Ampfer zurückzudrängen und ei-
nen hohen Weißkleebesatz in den Mähweiden zu erreichen, ist häufiges Mähen 
empfehlenswert. Hohe Eiweiß- und Energiegehalte im Grundfutter machen frü-
he Schnittzeitpunkte erforderlich. Diese Maßnahmen schränken aber die Schaf-
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fung eines artenreichen Grünlandes ein. Auch die Optimierung der Produktions-
verfahren im Ackerbau (z. B. Vergrößerung der Schläge, Verringerung des Bra-
cheanteils, mechanische Beikrautregulierung) ist nicht immer den Zielen des 
Naturschutzes zuträglich. Die verstärkte Integration von Naturschutzzielen in 
den ökologischen Landbau stellt eine wichtige Herausforderung dar. 
 

3.1.2. Zielsetzung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
 

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Probleme sollen zur Überwindung 
produktionstechnischer Hemmnisse schwerpunktmäßig Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben gefördert werden, die die nachfolgend aufgeführten Zielset-
zungen verfolgen: 
 
In der pflanzlichen Produktion 
 
• Entwicklung stabiler Agrarökosysteme; 
• Entwicklung von Anbaukonzepten zu bislang für den Öko-Landbau wenig 

wissenschaftlich bearbeiteten bzw. in der Praxis des Öko-Landbaus wenig 
verbreiteten landwirtschaftlichen Kulturen (wie Feldgemüse, Raps, Mais, 
Zuckerrüben); 

• Entwicklung von Anbaukonzepten für Sonderkulturen (Obst, Wein, Hopfen, 
Heil- und Gewürzpflanzen); 

• Entwicklung von Konzepten für viehlos-wirtschaftende Betriebe; 
• Entwicklung von Mischkultursystemen und Minimalbodenbearbeitungskon-

zepten für den Ökologischen Landbau; 
• Verbesserung der Fruchtfolgen im ökologischen Landbau in herbologischer 

und phytopathologischer Hinsicht sowie unter Berücksichtigung der opti-
malen Nährstoffausnutzung; 

• Entwicklung von Konzepten zur Regulierung von Krankheiten im ökologi-
schen Landbau (insbesondere Pilzkrankheiten; Krankheiten, die bei der Er-
zeugung von Saat- und Pflanzgut auftreten können); 

• Entwicklung von Konzepten zur Regulierung von Wurzelunkräutern 
im ökologischen Landbau (insbesondere Ampfer und Ackerkratzdistel); 

• Entwicklung von Strategien zur Regulierung von Schadinsekten (insbeson-
dere in Sonderkulturen) und sonstigen tierischen Schädlingen (insbesondere 
Schnecken, Feld- und Wühlmaus) im ökologischen Landbau; 

• Entwicklung und Verbesserung neuer und alter Sorten, -mischungen und 
Artgemengen im Hinblick auf die Zielsetzungen und Bedingungen des öko-
logischen Landbaus; 
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• Konzepte zur Begrenzung der Gefahr der Kontamination von Betriebsmit-
teln und Erzeugnissen mit gentechnisch veränderten Organismen;  

• Entwicklung von Züchtungszielen und –konzepten für den ökologischen 
Landbau; 

• Entwicklung und Verbesserung von Maschinen und Geräten zur Verwen-
dung im ökologischen Landbau; 

• Verbesserung der Qualität ökologisch erzeugter Produkte. 
 

In der Tierproduktion 
 
• Entwicklung spezieller Methoden der ökologischen Tierzucht; 
• Verbesserung und Erweiterung der für den Öko-Landbau geeigneten tierge-

netischen Ressourcen; 
• Entwicklung und Verbesserung präventiver Tiergesundheitskonzepte; 
• Entwicklung und Verbesserung therapeutischer Konzepte für ökologische 

Tierhaltungen; 
• Entwicklung von Konzepten für eine tier- und umweltgerechte Bewirt-

schaftung von Freilaufsystemen; 
• Entwicklung von tiergerechten und betriebswirtschaftlich tragfähigen Stall-

bausystemen für Altgebäude und Neubaumaßnahmen; 
• Optimierung der Futterrationen verschiedener Tierarten unter den Bedin-

gungen des Öko-Landbaus; 
• Optimierung der Fütterungs- und Haltungsverfahren; 
• Entwicklung von Strategien zur Lösung von Hygieneproblemen (insbeson-

dere Parasitenbekämpfung, Salmonellosen, Zoonosen); 
• Vergleich der Entwicklung der Tiergesundheit und der Leistungsstabilität in 

unterschiedlichen Produktionssystemen; 
• Verbesserung der Qualität tierischer Erzeugnisse (Eier, Milch). 

 
     Im Naturschutz 
 
     • Maßnahmen zur Verbesserung der Naturschutzleistungen des ökologischen 

Landbaus; 
     • Entwicklung von Konzepten zur Lösung produktionstechnischer Probleme 

unter Einbeziehung der Ziele des Naturschutzes. 
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 3.2. Lagerung, Erfassung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
 
   3.2.1. Problemstellung 
 
     Um eine Täuschung der Verbraucher zu vermeiden, muss entlang der gesamten 

Warenflusskette ein strikte Trennung zwischen konventionell und ökologisch 
erzeugter Ware sichergestellt werden. Aufgrund des vergleichsweise geringen 
Umfangs an Öko-Produkten verursacht dies häufig höhere Lagerhaltungs-, Er-
fassungs- und Verarbeitungskosten. Bei der Lagerhaltung kommt erschwerend – 
und damit kostensteigernd – hinzu, dass diese derzeit noch schwerpunktmäßig 
beim Landwirt erfolgen muss. Darüber hinaus erhöht der vorgeschriebene Ver-
zicht auf Konservierungs- und Pflanzenschutzmittel die Gefahr von Lagerhal-
tungsverlusten. 

 
Marktexperten erwarten, dass sich der Absatz von Öko-Produkten über die Aus-
dehnung des Angebots von „convenience-Produkten“ und vorverarbeiteten Pro-
dukten (z.B. für Kantinen und Großküchen) merklich steigern lässt. Die prakti-
sche Umsetzung dieser Anregung wird jedoch erschwert durch die Wissens- und 
Erfahrungslücken zur Frage, welche der konventionell angewandten technischen 
Zusatz- und Hilfsstoffe sowie technologischen Verfahren mit den Kriterien des 
Öko-Landbaus zu vereinbaren sind oder welche Alternativen sich ansonsten 
dem Verarbeitungsunternehmen bieten. 
 

3.2.2. Zielsetzung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
 

Für den Bereich der Lagerung, Erfassung und Verarbeitung ökologisch erzeug-
ter Produkte sollen demnach vor allem Vorhaben mit nachfolgend aufgeführten 
Zielsetzungen gefördert werden: 
 
• Entwicklung von Konzepten zur Senkung von Lagerhaltungskosten für öko-

logisch erzeugte Produkte; 
• Entwicklung von Konzepten zur Optimierung der Erfassung ökologisch er-

zeugter Produkte; 
• Entwicklung eines Beurteilungssystems zur Überprüfung der Vereinbarkeit 

von konventionell verwandten technischen Zutaten, Lebensmittelzusatzstof-
fen und Hilfsstoffen mit den Anforderungen des Öko-Landbaus an die Le-
bensmittelverarbeitung; 

• Erforschung und Weiterentwicklung handwerklicher Verarbeitungsmetho-
den; 
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• Entwicklung und Verbesserung spezieller Technologien, Zutaten, Zusatz- 
und Hilfsstoffe für die Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse; 

• Entwicklung bzw. Weiterentwicklung ganzheitlicher Untersuchungsmetho-
den zur Erfassung und Prüfung der Qualität ökologischer Lebensmittel ; 

• Überprüfung der Qualitätsveränderung von Bioprodukten durch verschie-
dene Verfahren der Lagerung, Haltbarmachung, Verarbeitung und Verpa-
ckung sowie Ableitung von Verbesserungsvorschlägen; 

• Verbesserung der Qualität (Eignungswert, Genusswert, Gesundheitswert) 
verarbeiteter ökologischer Lebensmittel. 

 
 3.3. Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte 
 
   3.3.1. Problemstellung 
 

Disparitäten zwischen Angebots- und Nachfrageentwicklung sind ein zentrales 
Problem bei der Entwicklung des ökologischen Lebensmittelmarktes. Dabei 
spielt insbesondere das Beschaffungsmanagement von Seiten der Verarbeiter 
und des Handels eine zentrale Rolle. Es liegen bisher keine Studien vor, die 
Transparenz über die unterschiedlichen Beschaffungswege und –strategien her-
stellen und daraus Verbesserungsvorschläge zur Koordination von Angebots- 
und Nachfrageentwicklung ableiten. 

 
     Für verschiedene Verbraucher ist der deutlich höhere Preis von Öko-Lebens-

mitteln im Vergleich zu konventionellen einer der Hauptgründe, sich gegen den 
Kauf zu entscheiden. Die Erarbeitung von Möglichkeiten jenseits der Erzeu-
gungsstufe, ökologisch erzeugte Produkte preisgünstiger anzubieten, könnte den 
Absatz erheblich steigern. 

 
     Neben dem Preis gibt es für die einzelnen Konsumentengruppen die unter-

schiedlichsten Beweggründe, sich für oder gegen den Konsum von Öko-Pro-
dukten zu entscheiden. Bislang liegen keine hinreichenden Analysen über die 
Bestimmungsgründe für das Kaufverhalten vor, die einen zielgerichteten Einsatz 
von geeigneten Marketinginstrumenten zur Absatzförderung ermöglichen könn-
ten. 

 
     Zur Verbesserung der Produkttransparenz muss zudem insbesondere aus Ver-

brauchersicht verstärkt der Frage nach der Qualität ökologisch erzeugter Pro-
dukte nachgegangen werden. Dabei sollten sowohl der Nahrungs-, Genuss- und 
Gesundheitswert als auch die für Verarbeitungsindustrie und Handel relevanten 
Eigenschaften der Produkte in die Untersuchungen einbezogen werden. 
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     Um den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Täuschung zu ge-

währleisten, sind verlässliche Kontrollen der angebotenen Öko-Produkte entlang 
der gesamten Warenflusskette erforderlich. Auf der Stufe des Endverbrauchs ist 
es bislang jedoch noch nicht für alle Produkte möglich, die Herkunft aus ökolo-
gischer Erzeugung sicher nachzuweisen. Dieses Defizit gilt es dringend zu be-
seitigen. 

 
   3.3.2. Zielsetzung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
 

Im Bereich der Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte ergeben sich vor al-
lem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu nachfolgend aufgeführten The-
men: 
 
• Entwicklung von Methoden zur Identifizierung von ökologisch erzeugten 

Produkten auf der Endverbrauchstufe; 
• Analysen zur Qualität ökologisch erzeugter Produkte auch im Vergleich zu 

konventionell erzeugten Produkten (unter Berücksichtigung ganzheitlicher 
Untersuchungsmethoden); 

• Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen entlang der Wertschöpfungs-
kette; 

• Entwicklung von Konzepten zur Kostenoptimierung entlang der Wertschöp-
fungskette von Öko-Lebensmitteln; 

• Analyse der Nachfrageentwicklung von Bioprodukten (mit Hilfe von Panel-
daten); 

• Analyse des Kaufverhaltens von Gelegenheits- und Selten-Käufern und ihrer 
Bestimmungsgründe für/gegen den Kauf von Öko-Produkten; 

• Analyse erfolgreicher Vermarktungsinitiativen zur Ermittlung von Erfolgs-
faktoren; 

• Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Koordinierung von An-
gebots- und Nachfrageentwicklung; 

 
3.4. Rahmenbedingungen 

 
  3.4.1. Problemstellung 
 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von Produktion, Verarbeitung 
und Vermarktung von ökologisch erzeugten Produkten haben die sozialen, wirt-
schaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Um in diesem Be-
reich bestehende Wissenslücken zu schließen, werden auch Untersuchungen zur 
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Identifizierung von Hemmnissen und Arbeiten zur Entwicklung von Lö-
sungsansätzen gefördert. Darüber hinaus bedürfen die Beiträge des Ökologischen 
Landbaus zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele wie Schutz von Natur, Land-
schaft und Artenvielfalt, Schonung endlicher Ressourcen, Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze der weiteren Untersuchung. Angesichts der Dynamik der Entwick-
lung des Ökologischen Landbaus und der Verfahren des konventionellen Landbaus 
kommt es darauf an, Stärken und Schwächen des Ökologischen Landbaus im Hin-
blick auf die Umsetzung gesellschaftlicher Zielvorstellungen aktuell zu bewerten. 

 
3.4.2. Zielsetzung für Forschungsvorhaben 

 
Folgende Themenbereiche stehen dabei im Vordergrund: 

 
Wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen bei der Erzeugung, Ver-
arbeitung und Vermarktung von in Anhang I des EG-Vertrages genannten 
Erzeugnissen 
• Branchenanalysen entlang der Wertschöpfungskette zur Erschließung von Op-

timierungspotentialen. Hierbei sind alle wirtschaftlich relevanten Aspekte zu 
berücksichtigen, z. B. die Qualitätssicherung, die Bildung regionaler Schwer-
punkte oder auch die Erschließung neuer Märkte. 

• Markt- und Verbraucheranalysen: Im Vordergrund steht hier in Abgrenzung 
zu Abschnitt 3.3 die Verbesserung der Informationslage zum Verbraucher-
verhalten, zur Entwicklung der Handelsströme und der Preise auf allen Han-
delsstufen; Analyse einzelner Märkte für Öko-Lebensmittel in Deutschland 
und anderen wichtigen Handelspartnerländern. 

• Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungsvorhaben wie z.B.:  
- Untersuchungen zur sozialen Integration ökologisch wirtschaftender Be-

triebsleiter und ihrer Familien. 
- Determinanten einer erfolgreichen Umstellung und eines guten Betriebs-

erfolgs im ökologischen Landbau. 
- International und interregional vergleichende Analysen ökologisch wirt-

schaftender Betriebe zur Ermittlung von Schwachstellen und in der Praxis 
entwickelter Lösungsansätze für die Weiterentwicklung der Produktions-
systeme und Organisationsformen. 

- Analysen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Produktion und Ver-
arbeitung ökologischer Erzeugnisse. 

- Analysen zu den sektoralen Auswirkungen einer deutlichen Ausdehnung des 
Ökologischen Landbaus. 
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- Aktualisierung und Erweiterung der Datensammlungen für Planung und 
Controlling zu allen wichtigen Betriebszweigen und Produktionsverfahren 
im Ökologischen Landbau. 

 
Rechtliche und politische Rahmenbedingungen  
• Nationale und internationale Rechtssetzung: Die verschiedenen regionalen, 

nationalen sowie internationalen Richtlinien und Verordnungen, die für den 
gesamten landwirtschaftlichen Sektor gelten oder speziell auf die ökologi-
sche Produktion und Verarbeitung abzielen, können die Weiterentwicklung 
des ökologischen Landbaus fördern oder auch behindern. Eine Evaluation 
der rechtlichen Rahmenbedingungen für alle Stufen entlang der Wertschöp-
fungskette soll zur Ermittlung des notwendigen Anpassungsbedarfs beitra-
gen. 

• Weiterentwicklung von Zertifizierungs- und Kontrollsystemen: Zertifizie-
rungs- und Kontrollsysteme haben dafür zu sorgen, dass die unter Bezug auf 
diese Richtlinien gemachten Qualitätsaussagen vertrauenswürdig sind. In ei-
ner Zeit, in der der Ökologische Landbau aus der Nische tritt und in kurzer 
Zeit zahlreiche neue Marktteilnehmer hinzustoßen, ergibt sich stärker als 
bisher die Notwendigkeit, Richtlinien und Kontrollsysteme geänderten 
Rahmenbedingungen und Erkenntnissen anzupassen. 

• Politische Maßnahmen zur Förderung von Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte: Im Mittelpunkt stehen Studien 
zur Evaluierung von Fördermaßnahmen, zur Ermittlung von Schwachstellen 
und Ableitung politischen Handlungsbedarfs sowie wissenschaftliche Be-
gleitstudien zu laufenden Förderprogrammen.  

 
Beiträge des Ökologischen Landbaus zur Erreichung gesellschaftlicher Zie-
le 
• Analysen zum Beitrag des Ökologischen Landbaus zur Erreichung von 

Umwelt- und Naturschutzzielen (auch im Vergleich zu konventionellen An-
bauverfahren). 

• Analysen zum Beitrag des Ökologischen Landbaus zur Entwicklung ländli-
cher Räume.  

• Multifunktionalität der Landwirtschaft: Stellenwert des Ökologischen Land-
baus.  
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 3.5. Technologietransfer 
 

3.5.1. Problemstellung 
 
Entscheidend für den Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist 
letztendlich die Frage, ob und wie rasch es gelingt, die erzielten Ergebnisse in 
die Praxis umzusetzen. Neben einer Förderung für Technologieentwicklung ist 
es daher gleichermaßen wichtig, den Technologietransfer in die Praxis zu unter-
stützen und voranzutreiben. So ist auch bei den geförderten Vorhaben zur Tech-
nologieentwicklung oder -verbesserung sicherzustellen, dass die Projekte tat-
sächlich praxisgerecht kommuniziert und möglichst in der wirtschaftlichen Pra-
xis erprobt werden.  

 
3.5.2. Zielsetzung der Fördervorhaben 

 
Soweit möglich soll im Rahmen aller neuen, durch dieses Programm geförderten 
Forschungsvorhaben der Transfer der Ergebnisse (Technologie-, Wissenstrans-
fer) integraler Bestandteil und Förderkriterium für ein Vorhaben sein. In die 
Förderung einbezogen werden sollen darüber hinaus auch Vorhaben und Pro-
jekte, die zur Implementierung außerhalb dieses Programms gewonnener oder 
bereits vorhandener Forschungsergebnisse in die Praxis beitragen. Dabei kann 
es sich beispielsweise um Pilot- oder Demonstrationsprojekte auf Praxisbetrie-
ben, Begleitung von Betrieben bei der Umsetzung von Entwicklungsvorhaben, 
die Erarbeitung, Bereitstellung und Erprobung von Beratungsmaterial oder die 
Erstellung von Leitfäden zur Praxisanwendung handeln. 

 
 3.6. Wissenstransfer 
 
   3.6.1. Problemstellung 
 
     Wichtige Voraussetzung sowohl für die Effizienz des Mitteleinsatz als auch für 

die Nachhaltigkeit des Fördererfolgs ist eine gut funktionierende Kommunikati-
onsstruktur zwischen den verschiedenen Akteuren: Gefördert werden sollen vor 
allem diejenigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung entscheidender Probleme der Praxis in Aussicht stellen. Um 
eine derartige Ausrichtung der Forschung zu ermöglichen, muss die Kommuni-
kation zwischen Forschung, Beratung und Praxis deutlich verbessert werden. 
Ein konstanter und reibungsloser Kommunikationsfluss von der Forschung zur 
Praxis begünstigt dann auch eine rasche Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in die Praxis. 
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     Neben der Verbesserung des Kontakts zwischen den verschiedenen Gruppen ist 

auch ein regelmäßiger und bedarfsorientierter Austausch von Wissen, Erfahrung 
und Informationen innerhalb der einzelnen Gruppen eine wichtige Vorausset-
zung für den Erfolg der Förderprojekte.  

 
   3.6.2. Zielsetzung der Vorhaben 
 
     Zur Unterstützung der geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so-

wie der Vorhaben zum Technologietransfer können im Rahmen dieses Pro-
gramms Maßnahmen mit folgender Zielsetzung gefördert werden: 

 
     • Austausch und Bündelung von Wissen und Erfahrung zwischen Forschung, 

Beratung und Praxis (z.B. interdisziplinäre Foren zur Ermittlung des For-
schungsbedarfs und Verbreitung neuer Erkenntnisse); 

• Austausch und Bündelung von Wissen und Erfahrung innerhalb der jeweili-
gen Gruppen (z.B. Durchführung wissenschaftlicher Fachveranstaltungen 
und Symposien; Durchführung von Fachberatertagungen). 

 
     Diese Maßnahmen müssen jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben oder mit Maßnahmen zum Technologie-
transfer stehen. 

 
4. Durchführung des Förderprogramm 
 

4.1. Generelles 
 

Zur Erzielung der erforderlichen Forschungsergebnisse sollen für einige der oben ange-
führten Bereiche (insbesondere für Vorhaben die unter Kap. 3.2.2., 3.3.2. und 3.4.2. be-
schrieben sind) Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Hochschul- oder For-
schungseinrichtungen, privatwirtschaftliche Unternehmen oder Verbände erteilt wer-
den. Diese Aufträge werden unter marktüblichen Bedingungen und unter Berücksichti-
gung der einschlägigen EU-rechtlichen und nationalen Bestimmungen vergeben. 
 
Für die Durchführung der übrigen Vorhaben gewährt das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) grundsätzlich Zuwendungen 
bzw. Zuweisungen. Die Bedingungen für die Gewährung der Zuwendun-
gen/Zuweisungen sind in einer Richtlinie geregelt. 
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4.2. Zuständige Stelle 
 
   Zuständige Stelle und Ansprechpartner für die Durchführung dieses Programms ist die 

Geschäftsstelle „Bundesprogramm Öko-Landbau“ in der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE).  

 
 4.3. Laufzeit des Programms 
 
   Das Programm ist auf die Jahre 2002 bis 2007 beschränkt. 
 




